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Wahlvorschlag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
 
 
Wahl des 3. Vizepräsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
Zum 3. Vizepräsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen wird gewählt:  

 
Abg. Oliver Keymis 

 
 
Grundlage:  
 
Gemäß Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen wählt der 
Landtag den Präsidenten, dessen Stellvertreter und die übrigen Mitglieder des Präsidiums. 
Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen werden 
nach Feststellung der Beschlussfähigkeit die Präsidentin bzw. der Präsident und die 
Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten in getrennten Wahlgängen in geheimer Wahl für die 
Dauer der Wahlperiode gewählt.  
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
 
und Fraktion  

  

   
 
 
 


